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 183/32 1747 April 11., Luzern 

Gerichtsentscheid von Nuntius Filippo Acciaiuoli betreffend den 

Eheprozess von Beat Fidel Zurlauben 

  B Der Erzbischof von Petra, Nuntius Filippo Acciaiuoli, teilt dem bischöflichen 

Kommissariat in Luzern sowie den Zuger Anna Klara Landtwing auf der einen 

und dem Hauptmann der königlichen Garde und Baron Beat Fidel Zurlauben auf 

der anderen Seite betreffend den Gerichtsbeschluss des Kommissariats mit: 

Das Kommissariat hat über den Baron ein falsches Urteil gesprochen, das der 

Nuntius widerruft.1 Dieser legt fest, dass Anna Klara Landtwing2 – unter 

Androhung der durch das kanonische Recht sowie die Gerichtspraxis 

bestimmten Strafen – ihr Eheversprechen gegenüber dem Baron halten und 

diesen (wenn ihm die Heimkehr aus dem Krieg mö glich ist) gemäss den 

Tridentiner Konzilsbeschlüssen kirchlich heiraten  muss. Den Einwänden der 

Landtwing wird nicht stattgegeben. Diese muss dem Sieger3 die Unkosten 

erstatten. 

Der Gerichtsbeschluss wird durch Vitalis Bartolucci, den päpstlichen 

Generalauditor, visiert und durch den Substitut Josef Fridolin Düggelin in der 

Kanzlei der Nuntiatur verlesen und öffentlich bekannt gemacht, im Beisein der 

Zeugen Domenico Cortosonni und Andrea Häfliger («Heffliger»).4 

 
1  Gemeint ist das Urteil im Prozess um die Auflösung der Verlobung von Beat Fidel 

Zurlauben und Anna Maria Klara Landtwing, vgl. Meier/Zurlaubiana 386 ff. sowie 
Zurlaubiana AH 180/13. 

2  Anna Maria Klara Landtwing. 
3  Gemeint ist Beat Fidel als Sieger des vorli egenden Prozesses. 
4  Kopie von der Hand von Beat Jakob Anton Zurlauben (Identifikation anhand von 

Schriftvergleich). In der Dorsualnotiz hält Beat Jakob Anton Zurlauben fest, dass es im 
vorliegenden Dokument um den Gerichtsentscheid des Nuntius geht, der betreffend 
Verlobung für Beat Fidel Zurlauben günstig ausfällt. 

 
AH 183, Bl. 64-65 • Bl. 64r leer, 64v nur Dorsualnotiz. 
Kopie, in lateinischer Sprache. 


